Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO
Nr. : RA-001038-B0-072

Anlage-Nr. : KL2j rwm
Seite : 117 Mobilitat
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.

Teiletyp : 9EVO_8019

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp: 9EVO_8019
Art des Sonderrades: einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke: Fondmetal
Montageposition: Vorderachse **)
Radausflhrung: 19 5112Y
Radausfihrungskennz.: LK112Y
Radgréfe: 8Jx19H2
Rad-Einpresstiefe: 19 mm
Lochkreisdurchmesser: 112 mm
Lochzahl: 5
Mittenlochdurchmesser: 75 mm
Zentrierart: Mittenzentrierung
Zentrierring: Ji66,5 Je75
geprufte Radlast: *) 650 kg
Reifenabrollumfang: 2270 mm

*) Die zuldssige Radlast kann je nach ReifengroRe vom angegebenen Wert abweichen.

**) Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse zulassig. Das
hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0)
an der Hinterachse zulassig. Die zulassigen Reifengrofien und Auflagen sind dem separaten
Gutachten fir den Radtyp 9EVO_9019, 31 5112Y (ABE-Nr. 52858*0) zu entnehmen.

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B.
Reifendruckkontrollsysteme) missen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw.
entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller oder Marke: MERCEDES

Radbefestigung

Auflagen-|Achse|Beschreibung der Befestigungsteile Zubehor-Kit JAnzugs-

Kirzel moment

BF1 1+2 [Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, 110 Nm
Schaftlange 26 mm

BF2 1+2 |Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, 130 Nm
Schaftlange 30 mm

BF3 1+2 |Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, 150 Nm
Schaftlange 30 mm

BF4 1+2 [Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, 120 Nm
Schaftlange 26 mm




Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001038-B0-072
Anlage-Nr. : KL2j rwm
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.
Teiletyp : 9EVO_8019
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
203 e1798/14*0139*..
203K €1*98/14*0158*..
Motorleistung |Handelsbezeichnungen (zuldssige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31
75 bis 160 Mercedes C-Klasse 245/30R19 245/30R19 IAO1) bis A10)
(Limousine, Kombi, W203|K01) BF1) E66)
bis €1*98/14*0139*13,
S203 bis
e1*98/14*0158*10,
aufler AMG-Modelle)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten ReifengroBen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréBen zuléssig.

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
203 e1*98/14*0139*..
203CL e1*98/14*0159*..
203K e1*98/14*0158*..
Motorleistung |[Handelsbezeichnungen |(zuldssige Reifengroen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31
170 bis 260 Mercedes C-Klasse AMG |245/30R19 245/30R19 AO1) bis A10)
(W203 bis K01) BF1) E66)
e1*98/14*0139*13,
S203 bis
e1*98/14*0158*10)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréRen zulédssig.

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
203CL e1*98/14*0159*..
Motorleistung |Handelsbezeichnungen |[zuldssige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31

75 bis 160 Mercedes C-Klasse 245/30R19 245/30R19 AO1) bis A10)

Coupe K01) BF1) E66)

(bis €1*98/14*0159*10)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréRen zulédssig.




Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001038-B0-072
Anlage-Nr. : KL2j rwm
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.
Teiletyp : 9EVO_8019
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
203 €1*98/14*0139*..
203K €1*98/14*0158*..
Motorleistung |Handelsbezeichnungen (zuldssige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31
75 bis 200 Mercedes C-Klasse 245/30R19 245/30R19 A01) bis A10)
(Limousine, Kombi, W203|K01) BF1) E67)
ab e1*98/14*0139%14,
S203 ab
e1*98/14*0158*11,
aufler AMG-Modelle)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten ReifengroBen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréBen zuléssig.

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

203 e1*98/14*0139*..

203CL e1*98/14*0159*..

203K €1*98/14*0158*..

Motorleistung |Handelsbezeichnungen (zuldssige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise

(kW) Vorderachse Hinterachse

8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31

170 bis 270 Mercedes C-Klasse AMG [245/30R19 245/30R19 A01) bis A10)
(W203 ab KO01) BF1) EG7)
2120938/31; 013914, 215/35R19 245/30R19 A01) bis A10)
61+*98/14*0139*15) T85) BF1) E67) V0OO)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
|genannten ReifengréRen zuléssig.

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
203CL e1*98/14*0159*..
Motorleistung |Handelsbezeichnungen |(zuldssige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31

75 bis 200 Mercedes C-Klasse 245/30R19 245/30R19 AO1) bis A10)

Coupe, CLC K01) BF1) E67)

(ab €1*98/14*0159%11)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréRen zulédssig.




Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001038-B0-072
Anlage-Nr. : KL2j ToV NORD
Seite : ar7 Mobilitét
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.
Teiletyp : 9EVO_8019
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
218 €1*2007/46*0485*..
Motorleistung |Handelsbezeichnungen (zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31
150 Mercedes CLS 245/35R19 245/35R19 A01) bis A10)
(Limousine, Kombi; K61) K97) BF2) EF1) ER1)
pusitbrurgen mit_ [245/35R19 D75/30R19 A07) bis A10)
045/45R17) K61) K97) BF2) EF1) ER1) V0O)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréRen zulédssig.

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
212 €1*2001/116*0501*..
Motorleistung |Handelsbezeichnungen (zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31
110 bis 270 Mercedes E-Klasse 225/40R19 255/35R19 AQ1) bis A10)
(W213, Limousine) K01) N235) BF3) E111a) ER1) V0O)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
|genannten ReifengréRen zulédssig.

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
129 e1*96/27*0058*..
129 F142
Motorleistung |Handelsbezeichnungen (zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen Auflagen und Hinweise
(kW) Vorderachse Hinterachse
8Jx19H2, ET19 9Jx19H2, ET31
140 bis 290 Mercedes SL 235/35R19 235/35R19 AO01) bis A10)
K03) BF4) EF1) N245)

Die Verwendung des Rades 9EVO_8019, 19 5112Y ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse'
genannten Reifengrofen zuldssig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp 9EVO_9019 (ABE-Nr. 52858*0 an der Hinterachse
zuldssig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die fiir die Vorder- und Hinterachse zeilenweise
lgenannten ReifengréRen zulédssig.

Auflagen und Hinweise

A01) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage Vlllb zur
StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO
veroffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte Reifengrofe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrdf3e in den
Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO

Nr. :

RA-001038-B0-072

Anlage-Nr. : KL2j TW m

Seite :

S/ Mobilitét

Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.
Teiletyp : 9EVO_8019

A03)

A04)

A05)

A0G)

A07)

A08)

A09)

A10)

BF1)

BF2)

BF3)

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der
in Anlage 0 befindlichen Tabelle ,Tragfahigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu
entnehmen. Gibt es die Reifengréfien mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie
nicht zulassig.

Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch keine
weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem
Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und ihre
Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zuldssig.Bei Fahrzeugen mit
Hdéchstgeschwindigkeit grofer 210km/h sind nur Metallventile zuldssig. Die Ventile missen den
Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen moéglichst kurz sein und durfen nicht
Uber die Radkontur hinausragen.

Bei Verwendung des serienmaligen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmaliigen
Befestigungsteile zu verwenden.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfllldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer
als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei
Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich grofiem
Abrollumfang zulassig sind. Es missen die serienmaligen Befestigungsteile verwendet
werden.

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es sei
denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt
wird.

Die Rader durfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach
Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts
und/oder der Felgenschulter eingeschrankt sein.

Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2

Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlange 26 mm

Anzugsmoment: 110 Nm

Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2

Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlange 30 mm

Anzugsmoment: 130 Nm

Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2

Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlange 30 mm

Anzugsmoment: 150 Nm



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001038-B0-072
Anlage-Nr. : KL2j Wm
Seite : 6/7 Mobilitat
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.
Teiletyp : 9EVO_8019
BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlange 26 mm
Anzugsmoment: 120 Nm
E66) Diese Zuordnung gilt nur fur Fahrzeuge bis MJ 2003 (u.a. erkennbar an Halbrund —
Instrumenten f. Tacho u. Drehzahl).
E67) Diese Zuordnung gilt nur fur Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 (u.a. erkennbar an Rund —

Instrumenten fur Tacho und Drehzahl).

E111a)Bei Typ 212 nur zulassig an folgenden Fahrzeugausfiuhrungen (Baureihe 213: nur Varianten,

EF1)

ER1)

K01)

KO03)

K61)

K97)

N235)

N245)

die mit "U" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).

Nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen die serienmaf3ig an der Vorderachse nur mit Radern
ausgeristet sind deren Raddurchmesser grofRer als der Raddurchmesser des Umrtistrades
sind oder/und deren Felgenmaulweite groRer als die Felgenmaulweite des Umristrades sind.

Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengrof3e nur
zuldssig bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhdhter Achslast im
Anhangerbetrieb gemal den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der
Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmaglichen
Betriebsmales des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben

genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der

Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmaglichen
Betriebsmalies des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben

genannten Bereich abgedeckt sein.

An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotfligel im Bereich der Reifenschultern (bei
Lenkeinschlag) warm nach vorne innen um 5 mm einzuformen (Kontrollmdglichkeit
ausreichender Reifenfreigangigkeit durch Kreisfahrt).

An Achse 1 sind die Radhauskanten von Oberkante Stol3fanger bis 45° nach hinten
umzulegen. Der Kunststoffinnenkotfligel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.

Nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse
nur mit Sommer-ReifengroRen 235/ .. oder grofer ausgerustet sind und auch nur solche
Sommer-ReifengréfRen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung
| oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nicht zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse
nur mit Sommer-ReifengroRen 245/ .. oder grofer ausgerustet sind und auch nur solche
Sommer-ReifengréfRen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung
| oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 52856 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001038-B0-072

Anlage-Nr. : KL2j rwm
Seite : 717 Mobilitéat
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.

Teiletyp : 9EVO_8019

T85) Nur zuladssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1030 kg bei LI 85 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 515 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche ReifengréRen an der Vorder-
und Hinterachse) ist nur zulassig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies
ist mdglich durch eine Bestatigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es
sich um eine serienmafige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschrankung der
Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfallt die Notwendigkeit
eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage KL2j mit den Seiten 1-7 hat nur Gultigkeit in Verbindung mit dem Gutachten flr
Sonderrader Typ 9EVO_ 8019 des Auftraggebers Fondmetal S.p.A.

Geschaftsstelle Essen, 20.04.2020



	Anlage KL2j, DB-5-112-66_5-ET19_9EVO_8019
	Technische Daten
	Verwendungsbereich: MERCEDES
	Radbefestigung
	Mercedes C-Klasse 

(Limousine, Kombi, W203  bis e1*98/14*0139*13, S203  bis e1*98/14*0158*10, außer AMG-Modelle), 75 bis 160 kW
	Mercedes C-Klasse AMG

(W203  bis e1*98/14*0139*13, S203 bis e1*98/14*0158*10), 170 bis 260 kW
	Mercedes C-Klasse Coupe

(bis e1*98/14*0159*10), 75 bis 160 kW
	Mercedes C-Klasse

(Limousine, Kombi, W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0158*11, außer AMG-Modelle), 75 bis 200 kW
	Mercedes C-Klasse AMG

(W203 ab e1*98/14*0139*14, S203 ab e1*98/14*0139*15), 170 bis 270 kW
	Mercedes C-Klasse Coupe, CLC

(ab e1*98/14*0159*11), 75 bis 200 kW
	Mercedes CLS

(Limousine, Kombi; Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/45R17), 150 kW
	Mercedes E-Klasse 

(W213, Limousine), 110 bis 270 kW
	Mercedes SL, 140 bis 290 kW
	Auflagen


